
Gemeindeverwaltung Nunningen
Bretzwilerstrasse 19, 4208 Nunningen
Telefon 061 795 00 00 (Telefonzeiten: Mo bis Do 08.30 – 11.30/
14.00 – 17.00, Fr 08.30 – 11.30 )

Schalterstunden Gemeindeverwaltung
Mo, Mi, Do 10.00 – 11.00 und 15.00 – 17.00 Uhr
Di 15.00 – 19.00 Uhr
Fr geschlossen

Dorfblatt

Ausgabe 02/2026
Kalenderwoche 13

Die nächsten 14 Veranstaltungen

Aus der Verwaltung

Datum Zeit Anlass Veranstalter/Teilnehmer Ort
Sa, 04.04. 16:00 Osterhäslisuche Jubla Gilgenberg Pfarrheim Oberkirch
So, 05.04. 14:00-17:00 Dorfmuseum geöffnet Verein Dorfmuseum Stäglenweg 15
Mo, 13.04. 18:00 Gemeinderatsitzung Gemeinderat Nunningen Gemeindeverwaltung
Fr, 17.04. 19:30 Generalversammlung VVN Restaurant Frohsinn
Sa, 18.04. 09:30-11:30 Obligatorische Schiessübung Freischützen Schiessstand Orpfel
Mo, 27.04. 18:00 Gemeinderatsitzung Gemeinderat Nunningen Gemeindeverwaltung
Fr, 08.05. 18:00-20:00 Obligatorische Schiessübung Feldschützen Schiessstand Orpfel

Sa, 09.05. 08:00-20:00 Chorfest Schwarzbubenland-

Laufental

Gemischter Chor Nunningen Kirche Oberkirch

Hofackerhalle
Sa, 09.05. 09:00-13:00 Frauenkleidertausch Kulturkommission Zähnteschür

Mo, 11.05. 18:00 Gemeinderatsitzung Gemeinderat Nunningen Gemeindeverwaltung

Do, 14.05. 13:00
ca. 16:30

Banntag mit 

Jungbürgeraufnahme

Kulturkommission und 

Damenriege Nunningen

Abmarsch APH Stäglen
Sportplatz Seichel

So, 17.05. 08:00-18:00 Töffsegnung Motorradclub Schwarzbueb Judoclub Nunningen

Sa, 23.05. 16:00 Pfingstfest Fasnachtsclique Ohregrübler Nunniger Bärg

Di, 26.05. 18:00 Gemeinderatsitzung Gemeinderat Nunningen Gemeindeverwaltung

Information zur Revision der Zivilschutzverordnung
Die Gemeinde informiert die Bevölkerung über eine wichtige Änderung im Bauwesen.
Der Bundesrat hat die Revision der Zivilschutzverordnung (ZSV; SR 520.11) verabschiedet, die am 1. Januar 2026 in

Kraft getreten ist.

Neu gelten Umbauten als Neubauten. Das bedeutet; jegliche Anbauten, Aufbauten, Umbauten und

Nutzungsänderungen, die zu zusätzlicher Wohnfläche führen, werden rechtlich wie Neubauten behandelt.

Was heisst das konkret?
• Für solche Bauvorhaben ist zwingend ein Baugesuch beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz einzureichen.
• Die Anzahl der erforderlichen Schutzplätze wird bei jedem Gesuch neu beurteilt.
• Damit soll sichergestellt werden, dass die Schutzraumpflicht auch bei kleineren Bauprojekten eingehalten wird.

Die Gemeinde bittet alle Bauherrschaften, diese neue Regelung zu beachten und ihre Gesuche entsprechend

einzureichen.

Nächste Termine Abfallentsorgung
Verschiebung Kehrrichtsammlung Karfreitag:  Samstag, 04.04.2026 Tag der Arbeit: Samstag, 02.05.2026 

Bitte beachten Sie, den Kehricht bereits ab 06.00 Uhr bereitzustellen.
Papiersammlung: Mittwoch, 20.05.2026



Rückschnitt von Bäumen und Sträucher
Bitte Bäume, Sträucher und Hecken im öffentlichen Verkehrsraum zurückschneiden.

Grundeigentümer werden darauf aufmerksam gemacht, dass Bäume, Hecken und Sträucher, die in den Lichtraum /
Freihalteraum von öffentlichen Strassen, Velo- und Gehwegen ragen, aus Gründen der Verkehrssicherheit regelmässig
zurückgeschnitten werden müssen. Ideale Zeit für den Rückschnitt ist von September bis März.

Das gesetzliche Lichtraumprofil (Freihalteraum) beträgt bei Strassen 4.50 m, bei Velo- und Gehwegen 2.50 m. Bei
Strassen und Velowegen ist ausserdem ein seitlicher Abstand von 50 cm freizuhalten.

Die Übersicht darf insbesondere bei gefährlichen Strassenstellen, Kreuzungen, Kurven und Einmündungen nicht
beeinträchtigt werden. Zudem dürfen die Pflanzen die Verkehrssignalisationen, Strassenbezeichnungen,
Hausnummern, Hydranten und öffentliche Beleuchtungen nicht verdecken.

Bereits beim Pflanzen sind die minimalen
Stockabstände zu beachten, so kann ein
späterer starker Rückschnitt der Pflanzen
vermindert werden.

Achten Sie vor dem Rückschnitt auf das
Brüten von Vögeln. Eine Störung zur
Brutzeit (April – Juli) sollte möglichst
vermieden werden. Es ist in der Schweiz
nicht erlaubt, das Brutgeschäft geschützter
Vogelarten zu stören sowie Nester mit
Eiern oder Jungvögeln zu zerstören. Beim
Schnitt von Hecken und Bäumen in dieser
Zeit werden jedoch oft Nester direkt
zerstört oder dann so freigelegt, dass
Räuber die Jungvögel oder Eier viel rascher
entdecken.

Herzlichen Dank an all jene, die Ihre
Bäume, Sträucher und Hecken
zurückschneiden und dadurch mithelfen,
die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Aus der Verwaltung

Information über Asiatische Hornisse (Vespa velutina)
Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art aus
Südostasien, die sich auch in der Schweiz zunehmend
ausbreitet. Sie stellt eine ernsthafte Bedrohung für
einheimische Insekten, insbesondere für Wild- und
Honigbienen dar und kann lokale Ökosysteme erheblich
beeinträchtigen. Ein frühzeitiges Erkennen und rasches
Handeln sind daher zentral.
Um die Ausbreitung einzudämmen, müssen Sichtungen von
Einzeltieren und Nestern über die Plattform
www.asiatischehornisse.ch oder bei der zuständigen
Kontaktperson der Gemeinde Nunningen gemeldet werden.

Kontaktperson:
Herr Martin Kofmel
Tel: 077 413 20 33
E-Mail: m.kofmel@ebmnet.ch 

Die Bevölkerung wird gebeten, bei Verdacht auf die Asiatische Hornisse Fotos oder Videos zur Identifikation
aufzunehmen und keine eigenen Bekämpfungsversuche zu unternehmen. Die Schädlingsbekämpfung erfolgt
ausschliesslich durch Fachpersonen.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von einheimische Arten und zur Meldeplattform finden Sie auf der
kantonaler Website www.so.ch. Abteilung Amt für Landwirtschaft.
Jede Beobachtung ist wichtig! Die Gemeinde dankt Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung.



Leinenpflicht im Wald
Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass vom 1. April bis 31. Juli die generelle Leinenpflicht im
Wald gilt. Die Leinenpflicht soll verhindern, dass freilaufende Hunde Wildtiere hetzen,
verletzen oder töten. Die ausgeweitete Leinenpflicht im Mai und Juni wird dem Schutz vor
schädlichen oder störenden Einwirkungen durch wildernde und jagende Hunde nicht gerecht,
da die Setz- und Brutzeit vielerlei einheimischer Wildtiere über diese Periode hinaus dauert.
Wie bis anhin gilt eine ganzjährige Leinenpflicht, wenn Hunde nicht unter ständiger Kontrolle
gehalten werden können. Kommt Ihnen ein anderer Hundeführer mit angeleintem Hund
entgegen, nehmen Sie Ihren Hund sofort und unaufgefordert an die Leine oder in den
zuverlässigen Gehorsam bei Fuss.

Aus der Verwaltung

Hundesteuern 
Liebe Hundehalterinnen und Hundehalter
Sie erhalten im April eine Rechnung für die Hundesteuer, welche innert 30 Tagen zu bezahlen ist. Sämtliche Hunde
müssen ab einem Alter von 3 Monaten gemeldet werden. Ebenso ist die Weitergabe oder der Tod des Hundes zu
melden.

Alle Hunde müssen mit einem Microchip gekennzeichnet und in der AMICUS-Datenbank aufgenommen sein. Bitte
überprüfen und passen Sie Ihre Daten auf www.amicus.ch laufend an oder melden uns allfällige Unstimmigkeiten
umgehend. Wer zum ersten Mal bei uns die Hundesteuern entrichtet oder wer einen neuen Hund besitzt, soll bitte
den Impfpass mit der Nummer des Microchips bei der Anmeldung des Hundes mitbringen. Ebenso sind Sie
verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung für die Hundehaltung abzuschliessen und uns einen Nachweis davon zu
erbringen.

Hundehalterinnen und Hundehalter, welche den Zahlungstermin verpassen, erhalten von uns eine schriftliche
Erinnerung. Wird die Hundesteuer nicht fristgerecht bezahlt, wird das betreibungsrechtliche Verfahren eingeleitet und
Strafanzeige erstattet.

Bitte keine fremden Katzen füttern
Immer wieder werden Katzen gefüttert, die nicht die eigenen sind. Auch wenn es gut gemeint ist, kann das für die
Tiere problematisch und sogar gefährlich sein. Viele Katzen leiden an Allergien, Unverträglichkeiten oder
Erkrankungen, bei denen fremdes Futter gesundheitliche Folgen haben kann.
Zudem kann regelmässiges Fremdfüttern dazu führen, dass Katzen ihr gewohntes Zuhause meiden. Für die
Besitzerinnen und Besitzer ist das oft sehr belastend, da sie die Gesundheit und das Verhalten ihres Tieres nicht mehr
richtig einschätzen können.
Wir bitten daher alle Dorfbewohner:innen: Füttern Sie keine fremden Katzen.

Sofia Dos Santos

Leserbeitrag

Wasserversorgung Nunningen - Befüllen privater Schwimmbad- und Poolanlagen
Die Wasserversorgung Nunningen kontrolliert mehrmals täglich den Verbrauch an Trinkwasser. Der Wasserverbrauch
am Tag und in der Nacht ist jeweils relativ konstant. Ein starker Wasserverlust in den Nachstunden deutet in der Regel
auf ein Leck im Versorgungsnetz hin, was zu einem System-Alarm führt. Der Pikettdienst wird aufgeboten, um die
Ursache festzustellen und mögliche Schäden zu beheben.

Aus diesem Grund werden Besitzer privater Schwimmbäder und Aufstellpools gebeten, ihre Anlagen nicht in der
Nacht zu befüllen. Sollte ein Befüllung in der Nacht notwendig sein, bittet die Gemeinde um eine frühzeitige
Information. Die Meldeinformation gilt für Schwimmbäder und Aufstellpools ab einer Grösse von 5 m3/5'000 L.
Die Gemeinde dankt den Besitzern von privaten Schwimmbad- und Poolanlagen für die Unterstützung und das
Verständnis.

Durch die vermehrt auftretende Trockenheit in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass bei hohen Verbrauchsspitzen
von Trinkwasser die Eigenversorgung durch die Quellen in Nunningen nicht mehr ausreicht. Um diese Spitzenbezüge
zu decken, muss von der Wasserversorgung Gilgenberg zusätzliches Trinkwasser eingekauft werden.



Aus den Vereinen

Rückblick Fasnacht 2026
Wie gewohnt ertönt um 04.00 Uhr der altbekannte Knall, der uns
wachrüttelt für unsere geliebte 5. Jahreszeit. Die Fasnacht 2026 beginnt!
Mit schrillen Tönen und viel pyrotechnischer Beleuchtung kämpfen wir
gegen das Wetter an und es wirkt!

Nach einem knappen einstündigen Marsch durch das Dorf dürfen wir
ein super Apéro bei unserem Gemeinderat Marc Stämpfli in der
Unterführung von Nunningen geniessen. Vielen Dank unserem
Passivmitglied Marc! Nach einem kurzen Ständeli als Dankeschön
ziehen wir mit rund siebenmal mehr Personen weiter durchs Dorf, denn
nun schliesst sich auch die Schule uns an und das freut uns immer
sehr! Mit noch mehr Lärm wecken wir jetzt auch die letzten schlafenden
Hunde (und vermutlich auch ein paar Katzen).

Wir bleiben auf jeden Fall flexibel und so entsteht kurzerhand eine stimmungsvolle Beizenfasnacht.

Am Sonntag aber beweist uns Petrus endgültig, dass er wohl doch ein Passivmitglied von uns ist. Er holt jeden
einzelnen Sonnenstrahl hervor, den er zuvor versteckt hat, und das spiegelt sich gewaltig in der Stimmung im
ganzen Dorf wider. Es ist einfach bombastisch! Bewundernswerte Wagenformationen, sensationelle
Guggenmusiken und fantasievolle Zugformationen machen unseren schönsten Tag zum allerbesten Tag. Das
Dorf platzt regelrecht vor Zuschauer*innen und an dieser Stelle gilt es, EUCH, liebe Besucher*innen, einfach
DANKE zu sagen!

Am Nachmittag will Petrus uns ein wenig mehr auf die Probe stellen und vergiesst während der Kinderfasnacht
ein paar Tränen. Aber man weiss ja: Für die lieben Kinder gibt es kein schlechtes Wetter! Deshalb geniessen wir
auch hier ein wunderschönes Umzügli mit reichlich grossartig kostümierten Kiddies, da strahlen selbst die
Wolken ein bisschen.

Abends um 19.00 Uhr füllt sich der
Dorfplatz ganz schnell, und wir
kommen in den Genuss von
sagenhaften sieben Guggen, die ihre
neuen Lieder und teils neuen
Kostüme zum Besten geben.
Dazwischen vergiesst Petrus leider
nochmals ein paar Tränen, vielleicht
sind es ja Freudentränen?

Wir investieren wahnsinnig viel Zeit und
Herzblut, um euch eine schöne 5. Jahreszeit
zu bieten, und euer Dasein zeigt uns, dass
sich jeder Aufwand lohnt. Also nochmals ein
herzliches Dankeschön von uns
Ohregrüblern, dass ihr uns treu bleibt, egal
bei welchem Wetter! Und falls doch mal
etwas nicht ganz passt: Wir sind jederzeit
offen für konstruktive Kritik. Quatscht uns
einfach an, wir beissen (meistens) nicht!

Fasnächtliche Grüsse
Euer FCO 1973



Aus den Vereinen

Generalversammlung Verkehrs- und Verschönerungsverein Nunningen
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Am Freitag, 17. April 2026 findet im Restaurant Frohsinn die

Generalversammlung mit den üblichen Traktanden statt.

Wir freuen uns, Sie an unserer öffentlichen Versammlung zu begrüssen.

Der Beginn der Versammlung ist um 19.30 Uhr.  



Eidgenössisches Feldschiessen 2026 in Nunningen
22./30./31. Mai 2026

Liebe Nunningerinnen und Nunninger

Nach 2023 führen wir Freischützen, die Feldschützen und die Pistolensektion Gilgenberg,
gemeinsam das Feldschiessen in Nunningen durch. Wir dürfen hier in Nunningen im Namen
des Bezirksschützenverbandes Thierstein unseren Teil zum grössten Schützenfest weltweit
beitragen und darauf freuen wir uns ganz besonders.

Neben dem klassischen Festbetrieb mit einer Festwirtschaft und einer Tombola, findet am

Obligatorische Schiessübungen OP 2026 der Freischützen Nunningen
Werte Pflichtschützinnen und Pflichtschützen
An folgenden Terminen führen wir Freischützen im Schiessstand Orpfel in Nunningen die Obligatorischen
Pflichtübungen 2026 durch:

Samstag, 18. April    09.30 – 11.30 Uhr
Samstag, 22. August 09.30 – 11.30 Uhr
Mittwoch, 26. August 18:00 – 20:00 Uhr

Bitte bringen Sie Ihren Leistungsausweis und die Klebeadresse des VBS mit.
Es sind auch alle Schützinnen und Schützen der 300 Meter Sektionen ausserhalb von Nunningen eingeladen, am OP
teilzunehmen.

Mit bestem Schützengruss
Freischützen Nunningen

Sonntagmorgen um 09:00 Uhr ein Feldgottesdienst statt, zu welchem wir Sie alle recht herzlich einladen. Wir durften
für den Feldgottesdienst den obersten Armeeseelsorger Herrn Samuel J. Schmid gewinnen. Höhepunkt des
Festanlasses wird sicher die Rangverkündigung am Sonntag, den 31.5.2026 um 14:00 Uhr sein. Am Fest werden rund
400 Schützinnen und Schützen erwartet, die auch dieses Jahr versuchen, den begehrten Goldkranz des
Schützenkönigs zu ergattern.

Es würde uns freuen, Sie an unserem Fest, sei es zum Mittagessen oder in unseren Schiessständen 300 m, 50 m und
25 m, begrüssen zu dürfen.

Im Namen des gesamten Organisationskomitees
OK-Präsident Hansruedi Stebler

Schiesszeiten und Festbetrieb Eidgenössisches  Feldschiessen 2026 in Nunningen

Gewehr 300m Pistole 50/25m

Vorschiessen: Vorschiessen: 
Freitag,  22.05.2026 18.00 – 20.30 Uhr Freitag,  22.05.2026  18.00 – 20.00 Uhr

reduzierte Festwirtschaft

Hauptschiessen: Hauptschiessen: 

Samstag, 30.05.2026 10.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 20.30 Uhr Samstag, 30.05.2026 15.00 – 19.00 Uhr

Sonntag, 31.05.2026 07.30 – 09.00 Uhr Sonntag, 31.05.2026 10.00 – 12.00 Uhr

09.00 – 10.00 Uhr Feldgottesdienst

mit Chef Armeeseelsorge Samuel J. Schmid

10.00 – 12.00 Uhr

13.00 Uhr evtl. Ausstich

14.00 Uhr Rangverkündigung

Aus den Vereinen



Der Samstag vor Auffahrt wird in Nunningen ganz im Zeichen des Chorgesangs stehen. Am Vormittag geben sich bis
zu zwölf Chöre in der Kirche Oberkirch ein Stelldichein, deren Liedvorträge sind öffentlich und der Eintritt ist
kostenlos.

Am Nachmittag folgen als weitere Höhepunkte im Festprogramm zwei besondere Chorauftritte: Einerseits widmet
die Primarschule Nunningen die diesjährige Projektwoche dem Musizieren mit der Stimme, dem ältesten Instrument
der Welt, welches in jedem Menschen von Geburt an ’eingebaut’ ist. Ein klassenübergreifender Projektschulchor mit
gegen 100 Kindern der ersten bis sechsten Schulklassen wird am Chorfest zusammen mit dem Gemischten Chor
Nunningen generationenübergreifend singen. Deshalb auch das ortsbezogene Motto «Nunningen kann singen» für
das Chorfest mit einem Einzugsgebiet von insgesamt sechsunddreissig Gemeinden in zwei Kantonen. – Zudem tritt
der Jugendchor beider Basel (JCbB) ein weiteres Mal in Nunningen auf, nachdem er bereits an zwei äusserst
erfolgreichen Konzertprojekten des Gemischten Chor Nunningen eindrucksvoll mitgewirkt hat:
«Momentaufnahmen» (2024) und «Heimat ist hier» (2023).

Wir dürfen gespannt und begeistert sein, was unter der Leitung von Mario Altermatt und Julian Schmidlin hier in
Nunningen im Projektschulchor entsteht und freuen uns auf das Wiedersehen mit dem JCbB unter der Leitung von
Timo Waldmeier und Julia Baumgartner.

Festprogramm:

08:00 Empfang der Chöre auf dem Kirchplatz Oberkirch

09:00 Begrüssung in der Kirche Oberkirch durch OK-Präsident Hanspeter Stebler

09:15 Beginn der Liedervorträge in der Kirche Oberkirch

(Pause von 10:45 bis 11:30 mit Verpflegungsmöglichkeit)

13:00 Ende der Liedervorträge

15:30 Eröffnung Festprogramm mit kurzen Ansprachen

15:40 Auftritt Schulchor Primarschule Nunningen und Gemischter Chor Nunningen in der Hofackerhalle

16:00 Auftritt Jugendchor beider Basel in der Hofackerhalle

Das OK-Team hat sich zum Ziel gesetzt, das 85. Verbandsgesangfest des Sängerverbands Thierstein-Laufental-
Dorneck (SVTLD) zu einem unvergesslichen Erlebnis für ganz Nunningen, die regionale Chorfamilie SVTLD und die
teilnehmenden Gastchöre werden zu lassen. Wir freuen uns, wenn Sie sich den Tag für einen Besuch der
Veranstaltung reservieren und Teil des sicher wunderbaren Chorfest-Publikums werden.

Sie möchten später auch am Helferfest dabei sein, welches am Montag, 22. Juni 2026 im Clublokal des TV Nunningen 
stattfindet? Via den QR-Code auf unsere Webseite ‘…/nunningen-kann-singen’ finden Sie auch Informationen bzw. 
ein Anmeldeformular für Ihren ehrenamtlichen Einsatz als Helferin/Helfer.

Mehr Informationen: 
https://www.chor-nunningen.ch/nunningen-kann-singen 
https://www.chor-nunningen.ch/ueber-uns/#dirigent (Julian Schmidlin)
https://www.jugendchorbeiderbasel.ch

Chorfest 

Schwarzbubenland-

Laufental

Samstag, 09. Mai 2026

Aus den Vereinen

Aus der Kulturkommission

Save the Date – Kinderkinoabend am Samstag, 30.05.2026
Detaillierte Infos werden zu einem späteren Zeitpunkt via Website der Gemeinde Nunningen und Flyer publiziert.

Kulturkommission Nunningen



Aus der Kulturkommission
Banntag 2026
Am Auffahrtsdonnerstag, 14. Mai 2026, findet der traditionelle Banntag statt, zu welchem alle Einwohnerinnen und
Einwohner herzlich eingeladen sind. Der Treffpunkt ist für die Banntagroute und die Kinder- & Seniorenroute um
13.00 Uhr bei jeder Witterung beim Alters- und Pflegeheim Stäglen, wo nach der Begrüssung auch die von der
Gemeinde offerierten Zvieri-Bons verteilt werden.

Den Teehalt, das Zvieri sowie den Festbetrieb organisiert die Damenriege Nunningen. Es wird für genügend Würste &
Getränke gesorgt, so dass der Hunger gestillt und der Nachmittag angemessen ausgeklungen werden kann.

Route «normal»:
Abmarsch Richtung Burgfeld – Ruine Gilgenberg – Ibachfäll - Nunningerberg – Riedberg – Riedbergwägli – Sportplatz
Seichel

Teehalt: Nunnigerberghütte

Kinderwagen- und Seniorenroute:

Abmarsch in Richtung Bergweg – Schürenmatt – Kalm – Brügglistrasse – Sportplatz Seichel

Jungbürgeraufnahme
Die diesjährige Jungbürgeraufnahme wird um ca. 16:30 Uhr auf dem Sportplatz Seichel stattfinden. 
Gemeindepräsident Philipp Muster wird den festlichen Akt vollziehen.
Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag!

Kulturkommission und Damenriege Nunningen

Aus den Vereinen



Aus den Kommissionen                                    Aus den Vereinen

Aus den Vereinen



Aus den Vereinen



Aus der Verwaltung

Öffnungszeiten an Ostern, am 01.05.2025, an Auffahrt, an Pfingsten und an Fronleichnam

Sonderöffnungszeiten: Schalter in Nunningen Telefonzeiten
Do 02.04.2026 10:00 – 11:00 Uhr 08:30 – 11:30 Uhr

15:00 – 16:00 Uhr 14:00 – 16.00 Uhr
Fr 03.04.2026 (Karfreitag) geschlossen geschlossen
Mo 06.04.2026 (Ostermontag) geschlossen geschlossen

Fr 01.05.2026 (1. Mai) geschlossen geschlossen 

Mi, 13.05.2026 10:00 – 11:00 Uhr 08:30 – 11:30 Uhr
15:00 – 16:00 Uhr 14:00 – 16.00 Uhr

Do 14.05.2026 (Auffahrt) geschlossen geschlossen
Fr 15.05.2026 (Auffahrts-Brücke) geschlossen geschlossen

Mo, 25.05.2026 (Pfingstmontag) geschlossen geschlossen

Mi, 03.06.2026 10:00 – 11:00 Uhr 08:30 – 11:30 Uhr
15:00 – 16:00 Uhr 14:00 – 16.00 Uhr

Do, 04.06.2026 (Fronleichnam) geschlossen geschlossen
Fr, 05.06.2026 (Fronleichnam-Brücke) geschlossen geschlossen

Bei einem Leitungsbruch wählen Sie bitte die Nummer 061 795 00 25.

Bei dringenden Fragen bezüglich eines Todesfalles wenden Sie sich bitte an ein beliebiges Bestattungsinstitut.

Redaktionsschlüsse
Das nächste Dorfblatt Nr. 03/2026 erscheint vom 05.-08.06.2026.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis spätestens am Sonntag, 17.05.2026 an: gemeinde@nunningen.swiss

Das übernächste Dorfblatt Nr. 04/2026 erscheint am 02./03.07.2026.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis spätestens am Sonntag, 07.06.2026 an: gemeinde@nunningen.swiss

Nachträglich eingehende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Wir freuen uns auf Ihre Eingaben. 
Vielen Dank.

Sind Ihre Reisedokumente noch gültig?
In der Ferienzeit werden vermehrt Ausweispapiere benötigt. Bitte planen
Sie genügend Zeit ein und fordern frühzeitig Ihren neuen Ausweis an.

Identitätskarte
Die Identitätskarte kann am Schalter der Gemeindeverwaltung beantragt
werden. Minderjährige benötigen die Unterschrift einer
erziehungsberechtigten Person, ab dem 7. Altersjahr unterzeichnet das
Kind zusätzlich. Wir bitten geschiedene/getrennt lebende Elternteile
vorgängig mit uns Kontakt aufzunehmen. Bringen Sie ein aktuelles
Passfoto (das Aufnahmedatum darf nicht mehr als 6 Monate
zurückliegen) sowie Ihre jetzige Identitätskarte mit. Bei Verlust oder
Diebstahl ist die Verlustmeldung der Polizei mitzubringen. Die Gebühren
(CHF 70.00 für Erwachsene und CHF 35.00 für Kinder und Jugendliche bis
18-jährig) sind bei Antragstellung am Schalter zu bezahlen.

Pass mit oder ohne Identitätskarte
Einen Schweizer Pass oder das Kombiangebot (Pass und Identitätskarte)
können Sie via www.ausweiszentrum.ddi.so.ch oder über die
Telefonnummer 032 627 63 70 beim kantonalen Passbüro in Solothurn
beantragen. Der nachfolgend erforderliche Vororttermin (Erfassung der
biometrischen Daten) kann anschliessend im Passbüro Basel, Liestal oder
Solothurn erfolgen. Bild vom Bundesamt für Polizei fedpol



Diverses 

Diverses Aus der Kirchgemeinde

Liebi Chinge, liebi Eltere

Mir hei wieder e Chingefiir, und zwar am
Sunntig, am 26. April 26, im Pfarreiheim
z’Oberchilch am viertel vor elfi.

Alli wo gärn wei drby si, si härzlich willkomme.

Mir freue eus uf euch.
Natalie, Regine und Martha 

Nöchschti Fiir: Das isch e Familiegottesdienscht
am Sunntig, 28. Juni 2026 am 10i z’Oberchilch.
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